
 
     AGB / Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 Im Jahr werden 36 Lektionen erteilt. 

 Zusätzliche Lektionen werden separat verrechnet. 

 Die erste Woche nach den Sommerferien, bzw. der Semesterwechsel im Januar/ 
Februar gelten als . In dieser Zeit findet kein Unterricht statt. Organisationswochen

QUARTAL - UEBERSICHT 
 
 1. Februar - 30. April 
 1. Mai - 31. Juli 
 1. August - 31. Oktober 
 1. November - 31. Januar 

 Das Schulgeld wird pro Quartal in Rechnung gestellt und ist jeweils   
zu Beginn des Quartals zu entrichten. 

 Abonnemente für Einzellektionen können jederzeit bezogen werden. 
Die Gültigkeit der Abonnemente beträgt 9 Monate ab Kaufdatum. 

 Versäumte Lektionen werden nicht nachgeholt. 

 Die Schule anerbietet bei entschuldigter Verhinderung eine Nachhol-Möglichkeit im 
Rahmen der gegebenen Verhältnisse, ohne sich jedoch dazu zu verpflichten. Diese 
Regelung gilt im Falle von Krankheit oder Unfall. Ein entsprechendes Arztzeugnis 
ist vorzuweisen. 

 Bei fehlender Stellvertretung werden die vom Lehrer verursachten Ausfalllektionen 
nachgeholt, oder bei der darauf folgenden Quartalsrechnung abgezogen. 

 Es werden keine Bargeldbeträge zurückerstattet. 

 Kündigung: Schriftlich, ein Monat  vor Quartal-Ende. Andernfalls bleibt die 
Beitragspflicht für das nächste Quartal erhalten. 
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